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für den Kreis Ufingen.
Druck und » erlag von

R. Wagner '» » uchdruckerei in Ufingen.
Schriftleitnag: Richard Wagner.

Fernsprecher 9h. 21.

«e»ug»prei» : Durch die Post bezogen viertelfShrlichF
1,50 M - (außerdem S4 Pfennige Bestellgeld.) Im:
Verlage für de« Monat 45' Pfg. — »inrücku«g»gebsthr r,
Anzeigen SO Pfg., Reklame« 40Mg . die « armondzeile.7

Donnerstag , den 8. März 1917. 52 . Jahrgang,

A«üllhn Teil.
Usingen, den 8. Mär» 1917.

diesem Jahr« beabsichtig» der Herr
,, Leterinärrat Schlichte die Ergebnisse
ivieh- und Fleischbeschau au« dem al«
Kalenderjahre vor der Aufstellung der

' ßellungen in einer mit den Fleischbe«
917 »uhaltenden Versammlung , u besprechen

intern. Zugleich kommen in dieser Ver-
' wichtigere neue Bersügungenü' er die

.Kau zur Erörterung.
pi ist Termin auf_ll abend, »et»10. Mär» ION. vor«

10 Uhr im » afth«u» »««
. itrselbft

Hl worden, zu welchem die sämtlichen
auer de, « reise« zu erscheinen haben.

ZI errrn Bürgermeister werden hiermit be«
KI die Fleischbrschauer ihrer Gemeinden

,ach de« Erscheinen diese» Blatte« unter
be dieser Verfügung zu de« Termin zu

Die Anmeldung hat s • f • «t »u erfolgen und
zwar:

») der im Frieden gedienten Landfturmpslich-
tigen für die Kreise Obertaunu« und Ufingen
beim Kgl. Meldeamt in Bad Homburg,
Slisabethenstr. 16; für den Krei« Höchst

' beim Bezirk«kommando Höchsta. M-, Wall¬
straße 15, Zimmer 2,

d) der ungedient'»Landsturmpflichiigen beiden Ge.
mrindevorstehern(Bürgermeister, Magistrat).

Die Herren Gemeindevorsteherwerden ersucht,
di« Listen der nach vorstehendem Gemeldeten zum
8. 3. 17 früh den Zivilvorsitz«den einzmeichen.

Höchsta. M., Ustngen, den 3. März 1917.
Die Ersatzkommisston.

Der Militärvorsttzende. Der Zivilvorsttzende.

»et

empfl II

Der Königliche Landrat.
v. Bezold.

iren Bürgermeister de« Kreise«.

, Betanntmachung.
|f*|U®itnfl,tmm«r und die Büroräume de«

ßmt«, de» Kr,i«au»schusse» und der kauf.
9 * |n Abteilung befinden sich jetzt im allenV, Obergaffe Nr. 25.

Lteuerbüro und die Ableilung für Heerer-
' m findi« Krei»hause(link« vom Eingang),

il m, den 3. März 1817.
lw  Der Königliche Landrat.

v. Bezold.
dtl —

er
Ufingen, den4. März 1917.

» für die Meldungen von Schuhwaren vor.
Ver nen Vordrucke können vom Landrat»amt

»erden.
Der Königliche Landrat.

v. Bezold.

SjrJ Ufingen, den 5. Mär, 1917.
Ifttter Gemeinde Stierstadt im Obertaunu«krei«

»4 «IdKaul. und Klauenseuche au»gebrochen.
«K>rl«sperrr verhängt,

ich { Der Königliche Landrat.
ittv- 170._ v. Bezold. _
mJ » «ra»«tmmch««g

it den in der Bekanntmachung vom 38.
genannten dauernd Untauglichen haben
diejenigen jetzt dauernd untauglichen

jatt. ndsturu Pflichtigen (autgebildele und unau«.
zur Stammrolle zu melden, welche in

vom3. 8. 1869 bi« 6 . ». 1870 geboren
die Entscheidung„dauernd untauglich"

»d de- Kriege» erhalten haben,
bereit« i« Friede « al« „dauernd UN-
auegemusterten, welche in der Zeit vom

89 bi« 8. 9. 1870 geboren find, brauchen
h«i t anzumrlden, da sie von dem Gesetz vom

Plb nicht betroffen werden.

»erla:

s
in-

Der Bunde«rat hat auf Grund de« 8 3 de»
Gesetze» über die Emächligung de» Sunde«rat» zu
mirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August
1814 (Reich»-Gesetzbl. <5 . 327) folgende Verord-

ung »klaffen: ^ ^
Wer den Prei« für:

») tierische, pflanzliche oder andere Spinnstoffe
(Wolle, Mohair, Kamelhaar, Alpalko,
Kaschmir, Kui'stwolle, Baumwolle. Kunst-
baumwolle, Flach«. Rami», europäis her und
außereuropäischer Hanf, Jute, Reißwerg,
Seide, Kunstseide, Spinnpapier u. a.),

d) die au« den unier » genannten Spinnstoffen
hergrstellien Gespinste'.oder sonstigen Hald-
erzeugniffe» Seil- oder Nähsäden, Strick»,
Stopf», Stick- oder ähnliche Garne,

c) die unirr Verwendung der unter ft genannten
Spinnstoffe hergrstellien Web», Wiek-, Strick-
oder Seilerwaren oder die au« ihnen ge¬
fertigten Erzeugnisse,

d) die Abfälle der unter ft, d und obezeichneten
Erzeugnisse sowie Lumpen oder Dloffabsälle

durch unlautere Machenschaften, insbesondere
Kettenhandel, steigert, wird mit Gefängni« di» zu
einem Jahre und mit Geldstrafe bi« zu zehntausend
Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft.

Neben der Strafe kann auf Einziehung der
Vorräte erkannt werden, auf die fich die strafbare
Handlung brzlehi, ohne .Unterschied ob fie dem
Täter gehören oder nicht.

Neben der Strafe kann ferner angeordnet
werden, daß die Verurteilung auf Kosten de«
Täter» öffentlich bekanntzumachen ist. Auch kann
neben Gefängnisstrafe auf Verlust der bürgerlichen
Ehrenrechte erkannt werden.

8 2
Diese Verordnung tritt am 12. Februar 1917

in Kraft. Der Reichskanzler bestimmt den Zeit
punki de« Außerkrafttreten«.

Berlin, den 8. Februar 1917.
Der Siellverireier de« Reich»kanzler»

Dr. Hejfferich

Der Bunde«rat hat auf Grund dr» 8 3 de»
Gesetze» über die Ermächtigung de« Bunderrat«
zu wirlschafilichm Maßnahmen usw. vom 4.
August 1914 (Reich«»Gesetzbl. <5 . 337) folgende
Verordnung erlassen:

8 1
Für die im § 2 vorgesehene Zeitspanne ist die

gesetzliche Zeit in Deutschland die mittlere Sonnen-
zeit ve« dreißigsten Längengrade« östlich von Green¬
wich(Sommerzeit.)

8 2
Die Sommerzeit beginnt am 16. April 1917

vormittag» 2 Uhr nach der gegenwärtigen Zeit»
rechnung und endet am 17. September 1917 vor-
mittag« 3 Uhr im Sinne dieser Verordnung.

Die öffentlich angebrachten Uhren sind am 16.
April 1917 vormittag« 3 Uhr auf 3 Uhr vor»
zustellen, am 17. September 1917 vor¬
mittag» 3 Uhr im Sinne dieser Ver¬
ordnung auf 3 Uhr zurüözustellen.

8 3
Von der am 17. September 1917 doppelt

erscheinenden Stunde von 3 bi« 3 Uhr vormittag«
wird die erste Stunde al» 3 A, 2 A 1 Min.
usw. bi« 2 A 59 Min., die zweite al« 2 8,
8 8 1 Min. usw. bi« 2 8 59 Min. bezeichnet.

Berlin, den 18. Februar 1917.
Der Stellvertreter de« Reichskanzler«

Dr. Helffertch.

Der LundrSrai hat auf Grund de« 8 3 de«
Gesetze« über die Ermächtigung de» Bundesrai»zu
wirtfchasllichen Maßnahmen usw. vom 4. August
1914 (Reichr.Gesrtzdl. S . 327) folgende Ver-
ordnung erlaffen:

8 1
Natürlicher Kampfer(Japankampfer) darf um

beschadei seiner Verwendung für Zwecke jver Heere»«
und Mariiteverwaltung nur zur Herstellung von Arz¬
neien oder Arzneimitteln für den inneren Gebrauch in
Menschen einschließlich Einspritzungen unier die
Haut und in die Blutbahn verwendet werden.

8 2
Dir unter Verwendung von natürlichem Kampfer

(Japankampfer) noch herstellbaren Arzneien und
Arzneimittel dürfen in den Apotheken nur auf
jedesmal erneute schriftliche, mit Datum und
Unterschrift versehene Anweisung eine» Arzte« oder
Zahnärzte» abgegeben werden.

8 6
Für andere al« die im 8 1 bezeichnet»» arznei-

licht« Zwecke ist an Stelle de« natürlichen
(Japan-) Kampfer» künstlicher (synthetischer)
Kampfer zu verwenden, der nachstehenden An»
forderungen entsprechen muß:

Er darf nicht unter 175 Grad schmelzen
und den polarifierien Lichtstrahl nicht oder
nur wenig nach link» oder nach recht«drehen.
Für eine 20 prozentige Lösung in absolutem
Alkohol darf [* 1d 20 Grad »wischen—
3 Grad und -f- 5 Grad schwanken. Die
weingeistige Lösung ( 1 + 9) darf durch
Silberniiratlösung nicht verändert werden.

Entgegrnsteh-nde Bestimmungen treten außer
Kraft.

84
Mit Geldstrafe bi« zu einiausendfünfhundert

Mark oder mit Gefängnis bi« zu drei Monaten
wird bestraft, wer den Vorschriften der 88 1 und
3 zuwiderhandelt.



8 5
Der Reichrkanzler kann Ausnahmen von dem

Verbot im § 1 gestatten.
8 6

Die Verordnung tritt mit dem Tage der Ver¬
kündung in Kraft . Der Reichskanzler bestimmt
den Zeitpunkt de» Außerkrafttreten ».

Berlin , den 1 « . Februar 1917.

Der Stellvertreter de« Reichskanzler»
Dr . Helfferich.

Frankfurt a . M ., 10 . 3 . 1817 .
XVIII . Armeekorps.

Stellvertretendes Generalkommando.
Adt . III d . Tgb . Nr . 3417/680.

Betr . . Verkauf von Kerngläfer » und
Dvj -ktiven für Photographie nnd
Projektion.

Verordnung.
Paragraph 8  der Verordnung den . da« Verbot

de« Verkauf « von Ferngläsern und Objektiven für
Photographie und Projektion vom 8 10. 1918

Mb 19535/5983 — wird dahin abgeändcrl:
„Wer den Vorschriften der §§ 1, 2

und 5 zuwiderhandelt , oder zu einer lieber-
tretung der § § 1, 3 und 5 aufforder , oder
anrrizt , wird , sofern nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen eine härtere Strafe verwirkt ist.
mit Gefängnis bis zu einem Jahre foftrQft!
Sind mildernde Umstände vorhanden , so
kann auf Haft oder auf Geldstrafe bi« zu
1500 Mark erkannt werden ."

Der stellv . Kommandierende General:
Riedel,

Generalleutnant.

jlichl mttiihkr  Seil.

Der Krieg.
WTB Große » Hauptquartier,  5 . März

(Amtlich .) *

Westlicher llriegsschsutzlitz.-
Bei klarer Sicht war an vielen Stellen der

Front die Gefech, »tätigkeit gegen die Vortage
gesteigert.

Nördlich der Somme griffen die Engländer
nach starkem Feuer südlich de» St . Pierre Lagst.
Waldes an . Nach hartem Kampfe blieb ein
Grabenstück auf dem Wege Bouchaverner -Moirlains
in ihrer Hand . Im übrigen wurden fie zurück
geworfen.

Auf dem Ostufer der Maas nahmen unsere
Truppen die franzüfische Stellung am Caurriere «-
Walde in 500 Meter Breite im Sturm und
wiesen nächtliche Gegenstöße ab . Auch an der
Südostecke de» Fasse, -Walde « wurde den Franzosen
ein wichtiger Geländepunkt entriffen.

Neben den blutigen Verlusten , die durch unsere
gegen die gewonnene Linie vorgehenden Erkunder
festgestellt wurden , büßte der Feind 6 Offiziere
573 Man » an Gefangenen . 16 Maschinen , und
35 Schnelladegewehre an Beute ein.

In sehr zahlreichen Luftkämpfen verlor der
Gegner gestern 18 Luftfahrzeuge , ein« durch Ab¬
schuß von der Erde . Unser Verlust betrögt 4
Flugzeuge.

Auf dem

östlichen Ariegsschmchlatz:
und an der

Mazedonischen Front
blieb die Kampflätigkeit gering.

Der Erste Generalquartiermeister
Ludendorff.

^köGroße « Hauptquartier, 8 . Mr,
(Amtlich ) .

Westlicher Krirgsfchimplatz:
Auf dem rechten Somme . Ufer nahm gegen

Abend der Arlilleriekampf groß « Heftigkeit an.
Nach Trommelfeuer griff der Engländer östlich
von Bouchaoe «ne« erneut an . Sein Angriff wurde
abgewiesen , ein weiterer durch unser Vernichtung«
feuer vereitelt.

In den übrigen Abschnitten herrschte bei Schnee¬
gestöber meist geringe Feuerläiigkeit . Erkunder,
die den Verlauf der französischen Stellung im
Laurritre «- Wald gegenüber den von un » dort

gewonnenen Linien feststellten , brachten noch 15
Gefangene ein.

Oestlicher Kriegsschauplatz:

Front de» Generalfeldmarschall « Prinz Leopold
von Bayern.

® in  Nachtangriff der Russen gegen unsere
Stellung südlich von Brzeczany scheiterte.

Front de « Generaloberst Erzherzog Josef
An den Ostbängen de « Kelenen -Gedirge « im

SÜdteil der Waldkarpathen wurden mehrere russische
Kompagnien , die nach lebhaftem Feuer unsere
Stellungen angrjffen , zurückgewiesen.

Heeresgruppe de« Generalfeldmarschalls
von Mackensen

Die Lage ist unveränvert.

Mazedonische Front
Zwischen Ochrida - und Prespa - See wurde eine

französische Felvwache überrumpelt und gefangen.
Der Erste Generalquartiermeister

Ludendoiff.

aulgelosten . Da « Reich räumt

Lokale und provinzielle Nachrichten.

* Ufingen , 6 . März . An das hiesige Oris-
ftrnfprechnetz sind neuerding « angeschloffen worden:
Bürgermeisteramt Anspach unter Nr . 34 Hugo
Ettc -Usingen (Blücherstraße ) Nr . 134 , Kaufmann
Th . Reusch .Usingen Nr . 135 . Fabrikant Pau
Sauer -Ustngen Nr . 137.

Seeschiffer gesucht.  Wir machen alle
„seebesahrenen Lallte " auf die heutige Bekannt¬
machung der Krieg «amt » stelle Frankfurt a . M
aufmerksam . E » handelt sich hierbei um ein
>esv»der « wichiige « Gebiet de« vaterländischen

Hilfsdienstes.

. „ 4 . März . Da,
hiesige Landhaus de« Herrn Brendel au « Frank,
furt ist von Einbrehern heimgekuch ^ und e» sind
daraus Bell eile aller Ar », Koltern , Kiffen uiw
entwendet worden . Einen Teil de« Raub « fand
man bei Königstein im Walde.

- Wiesbaden . 5 . März . Festgenommen
wurde der vielfach und schwer vorbestrafte Fabrik¬
arbeiter Best aus Oberreifenberg , der in der letzten
ZeÜ einem Gastwirt in der Rheinstraße eine größere
Menge Fleisch gestohlen hat . Miiverhaftet wurde
da» Dienstmädchen de» Gastwirt «, da « dem V
bei den Diebstählen behilflich war.

" diedenkopf , 6  März . Die bekannte
Stoffel sche Mühle bei Somplar ist ein Raub der
Flammen geworden . Die Ursache soll in einem
heißgelaufrnen Lager , das sich schließlich entzünvete.
zu suchen sein.

4v?/o Reichsschahanweisungen
auslosbar mit 110 bis 120

Prozent.
Letzthin halten , wir berichtet , daß die sechste

deutsche Kriegsanleihe außer in den bisher von allen
Teilen der Bevölkerung bevorzugten fünfrnozeniigen
Schuldverschreibungen in einer neuen Art oierein,
halbprozentiger Reichsschatzanweisungen bestehen
werde . Die Bedingungen dieser Schatzanweisungen
sind nicht nur neuartig , sondern auch höchst Hemer,
kenrwert und dazu geeignet , die Aufmerksamkeit
weitester Kreise zu erregen.

Zunächst ist heroorzvheben , daß für die Tilgung
der neuen Schatzanweisungen , die in Gruppen ein¬
geteilt werden , schon im Jahre 1918 beginnende
Auslosungen vorgesehen sind , die sodann zweimal
im Jahre , nämlich jeweils im Januar und im
Juli stattfinden werden . Zur Auslosung gelangen
nicht einzelne Nummern der Schatzanweisungen,
sondern immer ganze Gruppen . Die Rückzahlung
erfolgt jndeß im Falle der Auslosung nicht zum
Nennwert , sondern mit 110  Mark für je 100
Mark Anleihebetrag . Ja . da « Aufgeld steigt , w e
wir noch sehen werden , unter Umständen in späteren
Jahren auf 15 und 30 Mark . Da » Reich ist
nämlich berechtigt (nicht verpflichtet ) , alle nicht
ausgklosten Schatzanweisungen frühesten « auf den
1- Juli 1927 zu kündigen , und läßt alsdann die
Rückzahlung der gekündigten ( wohl zu unterscheiden
von ausgelosten ) Schatzanweisungen zum Nennwert
erfolgen . Der Inhaber einer nicht au,gelosten,
sondern gekündigten Schatzanweisung würde sich
mithin schlechter stehen , als der Eigentümer einer

Möglichkeit ein , stch diesem Nachteil J '
7 ' i 'chen. daß er — fall « da « Reich
1927 oder später vom Kündigung,rech,
macht — statt der Rückzahlung vi.«
Schatzanweisungen fordert , die dann wi^
mäßig aurgelost werden , und zwar mit 7®
für 100  Mark Nennwert.

Also : Der Eigentümer der nicht
Schaßanwei,ungen hat . wenn da « 9to«
3ult 1927 oder später von seinem Rech«
macht, die viereinhalbprozentigen Schatze,
zur Rückzahlung zu kündigen , die W

btm Empfang de» R nnwerte « oder vier»,.
m >t 115 Prozent autlosbare , Schatz «,^

Frühesten « zehn Jahre nach der erst.»
gung also frühesten « aus den 1. Jul , i
ba « Reich wiederum berechtigt , die dann „
mtl 115 Prozent «» «gelosten vierprozen,ig.
anweisungen zum Nennwerte zu kündige»
wiederum hat der Eigentümer die MögliG
der Barzahlung Schatzanweisungen , ,,«i
viermal b eieinhalbprozentige zu fordern -
130 Prozent nach demselben Tilgung, '»
vordem die viereinhalbprozentigen und v»
tig -n Schatzanweisungen aurgelost we den

Ene weitere Kündigung zum RentW
Da« Reich nicht vornehmen , doch werdrn
auf den 1. Juli 1967 nicht ausg ' losten
anweisungen an diesem Tage rurückgezuh
zwar nicht zum Nennwert , sondern mit n
daan für die Rückzahlung der aurgelosten
anweisungen maßgebenden Betrage , also
dem, ob und in welcher Weise da « Ri
seinem Kündigung - recht Gebrauch gemach,,
110  Prozent, oder 115 Prozent, oder 120'

War den Tügungrplan betrifft , nach
AuSüsung der Reichsschatzanweisungen ers
ist »u erwähnen , daß da « Reich für die Vn
und Tilgung durch Auslosung jährlich S
vom Nennwerte de« ursprünglichen Bett«
Schatzanweisungen aufwendet . Die „
Zinsen von den ausgelostrn Schatzanw,
werden zur Einlösung mit verwendet . J
Grund der Kündigungen vom Reiche zum H
Mückgezahltcn Schatzanweisungen nehm,
Rechnung de« Reich « weiterhin an der Ver
und Aurlosung teil . Diese Bestimmung
indessen nicht« weiter , ol« daß durch die üü
und die Rückzahlung eine » Teil « der S,
Weisungen zum Nennwert die Auslosung «»,,,
für die übrigen , nicht zurückgezahlten Schatz
sungen weder verschlechten noch verbessert
sollen . Da « Reich ist nicht befugt , di : i
anweisungen anstatt durch Aurlosung durch»
am offenen Markt zu tilgen.

Der Preis , zu dem die neuen vini
proze,uigen auslösbaren Schatzanweisungeß
gegeben werden , rst der gleiche , wir der ZeE
preis für die fünfprozentigen Schuldverschreid
nämlich 98 Mark für 100 Mark Nennwert.
Berücksichtigung de« Auslosungsgewinnes ßd
bQnadj die Verzinsung für der , Erwerb,
Schatzanweisungen ans 4,59 Prozent . Dtz
ändert sich aber wesentlich , wenn man . den I
mit in Rechnung stellt, der sich jm Fall
Auslosung ergibt . Für eine Schatzanweisit^
beisp eisweise nach fünf Jahren gurgeln"
verbleibt außer der Verzinsung von 4,59
nach fünf Jahren ein Gewinn von 10  S(
bet , wenn man ihn auf fünf Jahre glen
verteilt , die Retlorente auf über 6 Vs !
^ ' g ' rt . Die Rettoerträgniff ! sind demnaä
verschiedenartig , je nachdem , ob die Am
früher oder später erfolgt , und je nachdem , «
das Reich und die Inhaber der Schatzanwe,
zu der Kündigung « frage stellen.

So viel verlockende« der Erwerb der i
anweisungen auch hat , so' wird e« doch seh
Kapitalverwalter und Kapitalisten geben , !
ünfprozeniigen , nicht au,lösbaren Sch-
chreibungen bevorzugen , zumal da sie bei
ünfprozeniigen Papier zum Kurse von 98 %

eine Neitooerzinsung von 5,10 Prozent erb
Insbesondere werden die kleinen Sparer dtt
auslösbaren fü .' sprozentigen Anleihe den 8
geben . Aus diesem Grunde und auch wege
technischen Schwierigkeiten sieht die Finanzverwl

uöo !. ab , die neuen Schatzanweisungen nalj
Vorbüd der sünfprozeniigen Schuldverschreibi
rn kleinen Stücken , bi« zu 100 Mark hinab,



$U Stücke der Schatzanweisungen
Drüber 20000 , 10000 , 5000 , 2000

so daß Zeichnungen nur in Löhe

cech, M- zMk oder eine« Vielfachen von 1000
Di(ta M
«itli Wer " der neuen viereinhalbpronzenligen

tü l DNgen ist e« gestallet , daneben Schuld-
und Schatzanweisungen der früheren

>t iw D» in neue Schatzanweisungen umzu-
Rejch Die« ist , »gelassen worden , damit nicht
iechn j Derer Kriegsanleihen , die den Wunsch
>tzâ, L in die neuen Schatzanweisungen um-
Vahi genötigt find , ihre älteren Anleihen
)terp tl 'jf zu stellen , wodurch der neuen Anleihe
Sannt Dschte Konkurrenz bereitet wert en würde,
ftftt , |jn jeder Zeichner höchstens doppelt so
iulj i - »leihen ( nach dem Nenuwer ) zum Um-
NN rn Melden , wie er neue Schatzanweisungen

ntigt, tat- Zeichnet also jemand beispielsweise
bijeit HoierewhalbprozentigeSchatzanweisungen

Zahlung , so kann er daneben 20 000
„„ stjnhalbprozentige Schatzanweisungen im

tern i Umtausche « von Schuldverschreibungen
ngt-i Mweisungen der früheren Kriegsanleihen
d ^ Die Einliefcrer von fünfprozeniigen
den. „isungen der ersten Kriegsanleihe ertasten
ennichiiusch eine Vergütung von 1.50 Mark,

int von fünfprozeniigen Schatzanweisungen
Kriegsanleihe eine Berg tung von 0,50
je 100 Mark Nennwert a «gezahlt,
«rozentigen Schuldverschreibungen der

fünften Kriegsanleihe werden ohne Aufgeld
lfo neuen Schatzanweisungen umgeiauscht;

,ferer von oiereinhalbprozentigen Schatz
ich! > itn der vierten und fünften Kriegsanleihe
L20! 3 Mark für je 100 Mark Nennwert zu-
ach haben

ech har Reich «schuldbuch können weder die
die neuen Schatzanweisungen eingetragen

der große Vorteil dieser Einrichtung bleibt
den fünfprozeniigen Schuldverschreibungen,
der fest mit dem fünsprozentigen Zinsfuß

Kten Reichsanleihe Vorbehalten , die ebenso
neuen viereinhalbprozentigen Schatzan-
zum Kurse von 98 Prozent zurÄu »gabe

«»d ficherlich wieder in großem Umfange
keilen der Bevölkerung gezeichnet werden

in«

Bermischte Nachrichlku.
zraxß -
chch Augsburg,  5 . März . Au « einem merk-
!N >i Grunde hat der 62 Jahre alte , sehr
die che Rentner und W inguirbefitzer Emil
ch Selbstmord begangen . Sr halte seine 1915er

p hohen Preisen verkanfi . Als er von
nervlich erzielten Rekordpreisen bei den letzten

ßeigerungen erfuhr , machte er seinem Leben
Zeirhä, Grunde ein Ende , weil er seine Weine
ireibii billig halte . Au » ähnlichem Grui de
aert. bereit« vor einiger Zeit «in älterer Mann

still icht.
leibt

chlosserlehrling
ß«»n gesucht.

Emil Lauer , Bauschlosserei,
Köppern i. Taunus.

mtliihkll Speisen
kan« «ls

räftigungsmittel

Inrger Mrliefe
Ä beigefügt werden.

jeder Menge zu haben bei
Dr . A . Loetze.

jagenverkauf.
Mylords , Halbverdeck

N b̂arem Bock, Breaks , Jagdwagerr
-ibe T^ chäftswagen aller Art , mit Federn
jbi ^ Stück, preirwürdig zu verkaufen.
7 *mep , Waseutauer, Butzbach.

Ausruf!
Ausnahme von Kindern dkl statische»und Industriebe-

völkeruns in ländliihrn Familien.
Ueberall im deutschen Reiche regt sich angesichts der immer schwieriger

werdenden Ernährungsverhältnisse der Kinder in den Großstädten und In¬
dustriebezirken der Gedanke , diese Kinder für Wochen und Monate in Familien
auf dem Lande unterzubringen , um ihnen eine ausreichende Ernährung zu
gewähren und zu verhüten , daß die Heranwachsende Jugend der städtischen
und Industriebevölkerung in Folge mangelhafter Ernährung dauernden Schaden
an ihrer Gesundheit erleidet.

Bereits im vergangenen Jahre sind eine Reihe Stadtkinder auf dem
Lande untergebracht worden.

Wie festgestellt werden konnte , hat diese Maßnahme die erfreulichsten
Erfolge gezeitigt . Dank der Opferwilligkeit der Landbevölkerung haben
bereits Tausende von Großstadlkindern im vergangenen Jahre die Wohltaten
des Landlebens genossen und sind an Leib und Seele gekräftigt in ihre
Heimat zurückgekehrt.

In diesem Jahre kann es bei der bisher immerhin beschränkten Fürsorge
für die Kinder der Stadt - und Industriebevölkerung nicht sein Bewenden
behalten.

Es muß im bevorstehenden Frühjahr Hunderttausenden von Kindern in
gleicher Weise geholfen werden . Es wird dadurch den zu Hause gebliebenen,
im Dienste des Vaterlandes tätigen Eltern , besonders auch den Vätern , welche
an der Front für die Erhaltung und Zukunft unseres Vaterlandes kämpfen,
die bange Sorge um das Wohlergehen ihres Kindes genommen und dadurch
ihre Widerstandskraft , Leistungsfähigkeit und Kampffreudigkeit gehoben und
gestärkt werden . Es wird ferner dadurch auch am Müttern und Schwestern
der Kinder die Möglichkeit gegeben werden , sich noch mehr als bisher als
Arbeitskräfte in den Dienst des Vaterlandes zu stellen ; weiter werden durch
die Unterbringung der Kinder in großem Umfange auf dem Lande die
Städte - und Industriegemeinden von der Ernährung dieser Kinder entlastet
und dadurch die Ernährungsverhältnisse der Zurückgebliebenen wesentlich er¬
leichtert und verbesiert.

Dem Kreise Usingen sollen Kinder aus der Stadt Frankfurt zugeführt
werden . Auf die Stadtgemeinde Usingen dürften 100 dieser Kinder entfallen.

In den nächsten Tagen werden den Haushaltungen Anmeldelisten vorgelegt,
in die eingezeichnet werden soll , wieviel Kinder ausgenommen werden . Eine
kleine Vergütung von 50 Pfg . bis zn 1, — Mk . soll evtl , für jedes Kind
und Tag gezahlt werden.

Mit Rücksicht aus die außerordentliche Bedeutung der geplanten Maß¬
nahmen für unsere Volksernährung glauben wir es uns versagen zu können,
in ein besonderes Aufnahme - Ersuchen einzugehen . Wir halten es für selbst¬
verständlich , daß jeder Haushalt , der in der Lage ist, ein oder mehrere Kinder
aufzunehmen , sich diesem so äußerst wichtigen Tun ohne weiteres unterzieht.

Diese in Frage stehenden Kinder armer Eltern , denen der Vater im
Felde steht, deren Mutter nicht in der Lage ist, die aüernotwendigsten
Lebensmittel in der Stadt zu beschaffen, um ihnen ausreichende Nahrung zu
geben — diese Kinder müssen uns am Herzen liegen . Der Hunger klopft
bei ihnen an , das Land muß seine Tore öffnen , es muß sie aufnehmen , um
sie zu bewahren vor dauerndem Schaden an ihrer Gesundheit.

Bei uns reicht es auch noch für diese Kleinen aus , um sie satt vom
Tisch aufstehen zu laffen.

Wir hoffen zuversichtlich , daß unsere Stadtbevölkerung sich auch dieser
neuen Aufgabe unterzieht und ihr das richtige Verständnis entgegenbringt.

Möge es gelingen , daß wir die Wohltaten des Landaufenthaltes recht
vielen dieser Stadtkinder zu Teil werden laffen können.

Das Vaterland -wird es danken.

Usingen , den 6. März 1917.
Der Magistrat.

Lißmann , Bürgermeister.



Gestern Abend verschied sanft meine liebe Frau , unsere
gute Mutter und Grossmutter

2
j » CNir die erwiesenen Anfmerka
§ * nnd Glückwünsche anlässlich
2 »Silbernen Hochzeit“ sagen wir

liehen Dank.

J. Muth und Fr
Usingen, im März 1917.

FrauWilhelmine Schneider>T3ltliliCH=JlbCl
geb. Lohnstein

im 68 . Lebensjahre.

Steinfischbach , den 6. März 1917.

Im Namen
der tieftrauernden Hinterbliebenen:

Karl Schneider , Bürgermeister.

Die Beerdigung findet statt : Freitag,  den 9. März, nachmittags l/,2 Ubr.

Oer Kriepuntkis fär Oele and Fette, Berlin,
schliesst

Anbauverträge für Sommerölfrüchte.
Für Sommerrübsen, Leindotter und Mohn werden ausser den
lohnenden Abnahmepreisen Flächenzulagen, für Senf eine
Druschprämie gewährt . Der Bezug von Ammoniak für die

Anbauer wird vermittelt.

Näheres durch die Unterzeichneten Kommissionäre des Kriegsausschusses.
Centr. Ein- n. Verkaufe- , . „ , _n . . ,

Genossensclialt für du Eejiersngs- luiw. ZBitral-DirlrtirtiiM
bezirk Wiezkaüeii. (E.6.m.b.H.) , ^ eleeblrzd,

Wiesbaden. frillüirt»• «-

HchUnjlkigkms.
Donnerstag , de« IS. Mürz d. I ».,

vormittags 11 Uhr beginnend, wird im hiesigen
Raihau» aus dem hiesigen Gemeindewald,
Distrikteu „Johannisbirweg", Sichert", „Somer-
berg" und Jungenwald folgende« Hol, versteigert:

578 Rm. Buchen-Scheit und Knüppel-
40 Rm. Scheit und Knüppel.

(Andere» Laubholz)
6000 Glück Buchen-Wellen.

Niedelbach, den5. Mär, 1917.
Der Bürgermeister.

») Ziemer,

Futterkalk
i« 1 und 2 Pfund Pakete«

eingetwffen. (g
Dr . A . Lotze.

HolzrersteigeruDg.
Gamtiag,  de« 10. d. Mts., morgens

11 Uhr anfangend, wird au« dem Oberemser
Gemeindewald in der Wirtschaft Karl Seel  zu
Oberem« folgende« G hölz versiejgert.

1. Distrikt 8 Eichpfad.
320 Rm. Buchen Scheit und Knüppel.

2000 Stück Buchen-Wellen.
2. Distrikt Rencherseite.

150 Rm. Buchen-Scheit und Knüppel.
1800 Stück Buchen Wellen.

2. Distrikt Hohenstein.
303 Rm. Buchen-Scheit und Knüppel.

2680 Stück Buchen-Wellen.
Oherems, den1. Mär, 1917.

Der Bürgermeister.
i)  Weil.

Zahle für

Schlachtpferde
ganz selten hohe Preise.

Hugo « etzler Pferdemetzger,
Wiesbaden.

9b) Telephon 2612.Hlvaltren
Jancbepiunpei

empfiehlt

Eiseikiillu, ZILLIKEN Weilburg,
9) — Telephon Nr. 100 . —

|ü  Btrftaufen: IÄ 4;Ä
einschläfriges Veit mit Rahme»

Tolkf  Homburg, Promenade 12, I. Stock.
3) (Reben der Kaserne.)

Mittwoch, den 7. m
abends 8 Uhr,

findet im Saalbau „Adler“ ei
milien-Abend statt.

I- „Deutschlands Wirtschafts
Vortrag mit Vorführung von!

bildern (Dekan Bohris),
2. „Das Unterseeboot“

Vortrag mit V̂orführung von
| bildern. (Küchler).

EINTRITT FREI.
Zu zahlreichem Besuche lad,

Per Heim atverei
Wnlüdislher Wds

Anssorderung des « rtegsamt
freiwivtge« Meldung gemäß 8
2 des.Eefehes über de» Baterlänl
" }m «Hilfsdienst.

Hierzu gibt die Krieg«ami«stelle Fra«
M. Folgende« bekannt:

Zwick« Kärderuug der Seesch
werden alle männliche Deutschen zwisj
17. und «0. Lebensjahre, soweit sie nich
verwendung-fähig oder garnison- oder atb
wendung«fähig find und die in irgend tinn

zur See gefahren haben, aufgeford«
Dienste zur Beifügung zu stellen. E« istd
erwünscht, daß alle diejenigen Personen.
See gefahren haben, und die nach ihren ffitp
Fähigkeiten geeignet sind, wieder zur See zi
sich umgehend freiwillig»neiden. Person
bereit« in der Seeschiffahrt oder sonst in
ländischen Hilfsdienst tätig sind, dürfen
diesen Aufruf nicht, melden.

Meldungen find schriftlich unter Am
Namen, Wohnort und Wohnung zu richte»
Zentralstelle für Tchiffsmannsch»

Hamburg.
Mänkedamm 14, I.

>5 Die sich Meldenden erhalten von tu
«inen Fragebogen zugesandt, nach dessen An«
und Rücksendung ste die weiteren Miiieilm
Zentralstelle ruhig abzuwarten haben. 1
herige Beruf»,ätigkeit dürfen sie nicht «
bevor nicht ihre Einberufung erfolgt ist.
den zur See befahrenen Hilfsdienstpflichtige»
sich auf dem vorstehend geschilderten 3B(J
Unbefahrene zum Dienste al« Kohlen,ich
Jungen für die Seeschiffahrt melden.

Kriegsamtsstelle Krankfurt a.
Die Gemeindeoorstände wollen diesen

in ihren Gemeinden sofort in geeigneterÄ
Veröffentlichung bringen.

höchsta. M.. 5. 3. 17.
3) Königliches Bezirkskomma«

3nBad Homburg kann
Gymnasiums ab Ostern Zimmer l«

Berpstegung erhalten,
b) HShestr. 2, Part«

TSlhfizk, Dienstmädi
zum baldigen Eintritt für Landwirtschaft
3) _ Albert Jäger I., Ans,

Cchüdu:1 Taschenmesser.
1 kleiner Schlüssel

Näh. im Krei«blait.Berl
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